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DAMIT ÜBERSTUNDEN NICHT ZUM
PROBLEM WERDEN
Die Gerichte beschäftigen sich regelmässig 
mit umstrittenen Überstundenentschädigun-
gen. Dies wäre jedoch gar nicht nötig.

Das Gesetz lässt den Parteien viel Spielraum 
zur vertraglichen Ausgestaltung von Über-
stunden und deren Entschädigung. Diese 
vertraglichen Regelungen müssen jedoch 
gesetzeskonform, klar und verständlich sein, 
ansonsten die dispositive gesetzliche Rege-
lung Anwendung fi ndet. Oft fi nden sich in 
Arbeitsverträgen Überstundenregelungen, 
die unklar sind und folglich nach der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses regelmäs-
sig zu einem Tre% en vor Gericht führen. Um 
solche Überraschungen zu vermeiden, gilt es 
für den Arbeitgeber, einige Punkte zu beach-
ten. 
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Überstunden 

Überstunden sind Arbeitsstunden, 

welche die vertraglich vereinbar-

te Arbeitszeit übersteigen. Gemäss 

Bundesamt für Statistik hat jeder Ar-

beitnehmende letztes Jahr im Durch-

schnitt 46 Überstunden geleistet. 

Diese geleisteten Überstunden sind 

gemäss Gesetz entschädigungs- und 

zuschlagspfl ichtig. Dies ist jedoch 

nicht zwingend.  

Die gesetzliche Regelung der Über-

stunden

Arbeitnehmende haben grundsätz-

lich nur das vertraglich vereinbarte 

Arbeitspensum zu verrichten. Aus-

nahmsweise jedoch müssen sie (ge-

gen Entschädigung) Überstunden 

leisten, nämlich wenn folgende Vor-

aussetzungen kumulativ erfüllt sind 

(Art. 321c Abs. 1 OR):

 − Die Überstunden müssen notwen-

dig sein;

 − das Leisten der Überstunden darf 

keine Überforderung der physi-

schen und psychischen Leistungs-

fähigkeit des Arbeitnehmers zur 

Folge haben; 

 − Überstunden müssen dem Arbeit-

nehmer nach Treu und Glauben 

zugemutet werden können; und

 − die Bestimmungen des Arbeits-

gesetzes über die Arbeits- und 

Ruhezeiten müssen eingehalten 

werden.  

Gemäss Gesetz werden diese Über-

stunden mit einem Zuschlag von 

25 % vergütet oder – wenn der Ar-

beitnehmende damit einverstan-

den ist – durch Freizeit von mindes-

tens gleicher Dauer kompensiert 

(Art. 321c OR). Diese gesetzliche Re-

gelung kann jedoch durch Arbeits-

vertrag abgeändert werden. 

Die vertraglichen Möglichkeiten

Im Gesetz selbst erwähnt wird die 

Möglichkeit der Kompensation von 

Überstunden durch Freizeit von min-

destens gleicher Dauer. Dies unter 

der Voraussetzung, dass der Arbeit-

nehmende damit einverstanden ist. 

Eine Kompensation kann also nicht 

einseitig vom Arbeitgeber diktiert 

werden, selbst während einer allfäl-

ligen Freistellungszeit nicht. Sollen 

Überstunden vom Arbeitnehmenden 

durch Freizeit von mindestens glei-

cher Dauer kompensiert werden, ist 

eine entsprechende Regelung im Ar-

beitsvertrag unumgänglich. 

Eine andere Möglichkeit ist, im Ar-

beitsvertrag den Zuschlag für Über-

stunden oder sogar die ganze Ent-

schädigung bzw. Kompensation 

wegzubedingen. D.h. es kann zum 

Beispiel vereinbart werden, dass all-

fällige Überstunden bereits mit dem 

monatlichen Lohn abgegolten oder 

die Überstunden erst ab einer be-

stimmten Anzahl ausbezahlt werden. 

Achtung:  Diese vertraglichen Mög-

lichkeiten werden regelmässig von 

Gesamtarbeitsverträgen einge-

schränkt. Als Arbeitgeber müssen Sie 

dies zwingend beachten.   

Die Anordnung bzw. Genehmigung 

von Überstunden

Notwendig sind Überstunden immer 

dann, wenn sie vom Arbeitgeber an-

geordnet werden. Die Anordnung 

kann auch durch nachträgliche Ge-

nehmigung, sogar konkludent oder 

stillschweigend, erfolgen. Einer förm-

lichen Anordnung von Überstunden-
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arbeit gleichgesetzt ist es, wenn 

der Arbeitgeber von deren Leistung 

Kenntnis hat (oder haben müsste) 

und dagegen nicht einschreitet. Das 

gilt selbst dann, wenn im Arbeitsver-

trag nur ausdrücklich angeordnete 

Überstunden als abgeltungspfl ichtig 

bezeichnet werden. 

Wenn Sie als Arbeitgeber also um 

die Überstundenarbeit Ihres Arbeit-

nehmers wissen oder wissen müssten 

und nichts dagegen unternehmen, 

gelten die Überstunden als geneh-

migt und sind folglich – sofern nichts 

anderes vereinbart ist – mit Zuschlag 

entschädigungspfl ichtig.  

Es empfi ehlt sich also, als Arbeitge-

ber die Überstunden seiner Arbeit-

nehmenden unter Kontrolle zu hal-

ten. 

Spezialfall leitende Angestellte 

Leitende Angestellte sind Arbeitneh-

mende mit Kaderfunktion, welche 

grosse Entscheidkompetenzen und 

einen hohen Lohn haben sowie in ih-

rer Zeiteinteilung frei sind. Bei diesen 

leitenden Angestellten, bei welchen 

die Arbeitszeit nicht exakt nach Stun-

den defi niert ist, wird gemäss Lehre 

und Rechtsprechung davon ausge-

gangen, dass die Leistung eines hö-

heren Pensums durch den Lohn ab-

gegolten wird. Das heisst, leitende 

Angestellte haben nach neuerer bun-

desgerichtlicher Rechtsprechung nur 

dann einen Anspruch auf Bezahlung 

von Überstunden, wenn einer der fol-

genden Fälle gegeben ist:

 − Die Entschädigung von Überstun-

den wurde vertraglich vereinbart;

 − eine feste Arbeitszeit wurde ver-

traglich vereinbart;

 − dem leitenden Angestellten wur-

den zusätzliche Aufgaben über-

tragen; oder

 − die ganze Belegschaft leistet 

während längerer Zeit in wesent-

lichem Umfang Überstundenar-

beit. 

Als Arbeitgeber sollte man sich je-

doch nicht auf die Qualifi zierung als 

leitender Angestellter verlassen, son-

dern vorab eine klare Überstundenre-

gelung im Vertrag festhalten. 

Überzeit

Überstunden sind zu unterscheiden 

von Überzeit. Überzeitstunden sind 

Arbeitsstunden, welche die gesetzli-

che Höchstarbeitszeit von 45 (für Ar-

beitnehmer in industriellen Betrieben 

sowie für Büropersonal, technische 

und andere Angestellte, einschliess-

lich des Verkaufspersonals in Gross-

betrieben des Detailhandels) bzw. 50 

Stunden (für alle übrigen Arbeitneh-

mer) pro Woche übersteigen. 

Diese Unterscheidung ist von Rele-

vanz, da – wie oben dargelegt – die 

Entschädigung für die Überstunden-

arbeit durch schriftlichen Vertrag 

wegbedungen werden kann, die Ent-

schädigung für die Überzeitarbeit 

hingegen nicht. Gemäss Arbeitsge-

setz muss diese Überzeit zwingend 

mit einem Zuschlag von 25 % vergü-

tet oder – wenn der Arbeitnehmende 

damit einverstanden ist – durch Frei-

zeit von mindestens gleicher Dauer 

kompensiert werden. Eine Wegbe-

dingung dieser Entschädigung (mit 

Zuschlag) oder Kompensation wäre 

gesetzeswidrig und somit ungültig. 
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e.

Diesbezüglich sind diverse Sonder-

vorschriften im Arbeitsgesetz zu be-

achten sowie die Ausnahme, dass 

bei Büropersonal, technischen und 

anderen Angestellten sowie Ver-

kaufspersonal in Grossbetrieben des 

Detailhandels ein solcher Abgel-

tungsanspruch nur für Überzeitar-

beit, die 60 Stunden im Kalenderjahr 

übersteigt, besteht.

Des Weiteren gilt das Arbeitsgesetz 

nicht für höhere leitende Angestellte 

(zum Beispiel Verwaltungsräte oder 

Geschäftsführer einer grösseren Ge-

sellschaft). Diese können daher gar 

keine Überzeit generieren. 

Da die Leistung von Überzeit – im Ge-

gensatz zu den Überstunden – meist 

die Ausnahme bleibt, ist eine Rege-

lung der Überzeit im Arbeitsvertrag 

vernachlässigbar. 

Umsetzung

Bei leitenden Angestellten: 

 − Defi nieren Sie im Arbeitsvertrag, 

dass Überstunden bereits mit 

dem üblichen Lohn als abgegol-

ten gelten. 

Bei allen anderen Angestellten: 

 − Legen Sie im Arbeitsvertrag fest, 

ob und wie Überstunden vergü-

tet werden oder ob Überstunden 

mit Freizeit von gleicher Dauer zu 

kompensieren sind. 

 − Falls Sie eine Abgeltung für Über-

stunden nicht wegbedingen: Sta-

tuieren Sie im Arbeitsvertrag 

eine monatliche Meldepfl icht von 

Überstunden. 

 − Falls Überstunden mit Freizeit 

von gleicher Dauer zu kompensie-

ren sind: Defi nieren Sie den Kom-

pensationszeitpunkt (Anordnung 

durch Arbeitgeber oder Wahl 

durch den Arbeitnehmer; Frist, bis 

wann die Kompensation zu erfol-

gen hat).
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